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 Veröffentlicht am 19.08.1976

Norm

ArbVG §105

Rechtssatz

Ob häu ge Kurzerkrankungen eines Arbeitnehmers die Kündigung sozial rechtfertigen, läßt sich nicht generell und

schematisch, sondern nur nach eingehender Abwägung der betro enen Belange des Arbeitgebers und den Interessen

des Arbeitnehmers an der Erhaltung des Arbeitsplatzes beurteilen.

Schlagworte

*D*
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